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- Aufgaben und Informationsbedarf zur Aufklärung und 
Kontrolle operativ interessierender bzw, angefallener 
Personen und Personengruppen,

- Aufgaben und Informationsbedarf zur Beherrschung der 
politisch-operativen Situation am Schwerpunkt, um vor
beugend die Angriffe feindlicher Personen und Personen
gruppen zu erkennen,

- Aufgaben und Informationsbedarf zur Aufdeckung von begün
stigenden Umständen und Bedingungen für eine feindliche 
Tätigkeit, deren Einengung und Beseitigung,

- Aufgaben zur zielgerichteten Auswahl und Überprüfung
von IM/GMS zur Erweiterung und Vervollkommnung des IM/GMS- 
Bestandes der Führungs-IM.

Selbstverständlich sind die jeweiligen linienspezifischen 
Probleme, die sich aus der Aufgabenstellung und dem damit 
zusammenhängenden Informationsbedarf ergeben, entsprechend 
zu berücksichtigen.

Soweit für den betreffenden Führungs-IM zutreffend und 
erforderlich, sollten die speziellen Schwerpunktaufgaben 
besonders hervorgehoben werden, ebenso solche Aufgaben und 
Ziele, die den aufeinander abgestimmten Einsatz mehrerer 
IM/GMS erforderlich machen.
Zu empfehlen ist desweiteren ein gesonderter Teil, in dem die 
Sofortinformationen entsprechend der Melde- und Berichtsordnung, 
Befehle und Weisungen sowie der. Möglichkeiten der IM/GMS 
hervorgehoben werden.

3 . Die Festlegung über die hauptsächlichen Einsatzrichtungen 
der einzelnen IM/GMS der Führungs-IM.
Im Interesse einer zielgerichteten und differenzierten Auf
tragserteilung und Instruierung der IM/GMS und auch deren 
allseitigen Ausnutzung, sind die durch jeden einzelnen IM
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